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1. unterstreicht die Verpflichtung der Mitgliedstaa-
ten, gegen die von unerlaubten Vermittlungstätigkeiten aus-
gehende Bedrohung vorzugehen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, die einschlägigen
internationalen Verträge, Übereinkünfte und Resolutionen
zur Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermittlungstä-
tigkeiten vollständig umzusetzen, und nimmt Kenntnis von
den Empfehlungen im Bericht der Gruppe von Regierungs-
sachverständigen227;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete inner-
staatliche Rechtsvorschriften und/oder Maßnahmen einzu-
führen, um unerlaubte Vermittlungsgeschäfte mit konventio-
nellen Waffen sowie mit Materialien, Geräten und Technolo-
gien, die zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
und ihren Trägersystemen beitragen könnten, auf eine mit
dem Völkerrecht vereinbare Weise zu verhüten und zu be-
kämpfen;

4. erkennt an, dass einzelstaatliche Anstrengungen
zur Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermittlungstä-
tigkeiten durch entsprechende Anstrengungen auf regionaler
und subregionaler Ebene verstärkt werden können;

5. betont, wie wichtig internationale Zusammenar-
beit und Hilfe, Kapazitätsaufbau und Informationsaustausch
bei der Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermitt-
lungstätigkeiten sind;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei der Ausarbei-
tung wirksamer Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung
unerlaubter Vermittlungstätigkeiten gegebenenfalls den ein-
schlägigen Sachverstand der Zivilgesellschaft heranzuziehen;

7. beschließt, den Punkt „Verhütung und Bekämp-
fung unerlaubter Vermittlungstätigkeiten“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/76

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen bei 28 Ge-
genstimmen und 23 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/410, Ziff. 88)229:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivi-

en (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
en, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São To-
mé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Soma-
lia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Isra-
el, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlan-
de, Palau, Polen, Portugal, Russische Föderation, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Belarus, Benin, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Finnland, Island, Japan, Kanada, Kirgisistan, Kroatien,
Liechtenstein, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Norwegen, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Ukraine, Usbekistan, Zypern.

65/76. Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des
Internationalen Gerichtshofs über die
Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom
15. Dezember 1994, 51/45 M vom 10. Dezember 1996,
52/38 O vom 9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember
1998, 54/54 Q vom 1. Dezember 1999, 55/33 X vom 20. No-
vember 2000, 56/24 S vom 29. November 2001, 57/85 vom
22. November 2002, 58/46 vom 8. Dezember 2003, 59/83
vom 3. Dezember 2004, 60/76 vom 8. Dezember 2005, 61/83
vom 6. Dezember 2006, 62/39 vom 5. Dezember 2007, 63/49
vom 2. Dezember 2008 und 64/55 vom 2. Dezember 2009,

überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen eine
Bedrohung der Menschheit und allen Lebens auf der Erde
darstellt, und in dem Bewusstsein, dass der einzige Schutz vor
einer nuklearen Katastrophe die vollständige Beseitigung der
Kernwaffen und die Gewissheit ist, dass diese Waffen nie
wieder hergestellt werden,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen
Gemeinschaft auf die Verwirklichung des Ziels einer von

229 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bangladesch, Belize, Benin, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Fa-
so, Chile, Costa Rica, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, Fidschi, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kam-
bodscha, Kenia, Kongo, Kuba, Lesotho, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, Mexiko, Myanmar, Nepal, Nicara-
gua, Peru, Philippinen, Samoa, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri
Lanka, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Uruguay, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania und Viet-
nam.
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Kernwaffen freien Welt durch die vollständige Beseitigung
der Kernwaffen,

eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen230 eingegangenen feierlichen
Verpflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere in redli-
cher Absicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur
baldigen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nu-
klearen Abrüstung zu führen,

unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der nuklea-
ren Nichtverbreitung und Abrüstung, die auf der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen verabschiedet wurden231, auf die unmissverständliche
Verpflichtung der Kernwaffenstaaten auf die vollständige Be-
seitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nuklea-
ren Abrüstung, die auf der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen vereinbart wurde232, und auf die Ak-
tionspunkte, die auf der Konferenz der Vertragsparteien im
Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen als Teil der Schlussfolgerungen und
Empfehlungen zu Folgemaßnahmen betreffend die nukleare
Abrüstung vereinbart wurden233,

sich der tiefen Besorgnis über die katastrophalen huma-
nitären Folgen anschließend, die jeder Einsatz von Kernwaf-
fen hätte, und in diesem Zusammenhang bekräftigend, dass
alle Staaten jederzeit das anwendbare Völkerrecht, ein-
schließlich des humanitären Völkerrechts, einhalten müssen,

mit der Aufforderung an alle Kernwaffenstaaten, kon-
krete Abrüstungsmaßnahmen zu treffen, und betonend, dass
alle Staaten besondere Anstrengungen unternehmen müssen,
um eine Welt ohne Kernwaffen herbeizuführen und zu erhal-
ten,

Kenntnis nehmend von dem Fünf-Punkte-Vorschlag des
Generalsekretärs zur nuklearen Abrüstung234, in dem er unter
anderem vorschlägt, Verhandlungen über ein Kernwaffen-
übereinkommen oder eine Vereinbarung über einen Rahmen
getrennter, einander verstärkender Rechtsinstrumente, ge-
stützt durch ein starkes Verifikationssystem, zu erwägen,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
50/245 vom 10. September 1996 den Vertrag über das umfas-
sende Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet hat, und
mit dem Ausdruck ihrer Befriedigung über die wachsende
Zahl von Staaten, die den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert
haben,

mit Befriedigung feststellend, dass der Antarktis-Ver-
trag235, die Verträge von Tlatelolco236, Rarotonga237, Bang-
kok238 und Pelindaba239 sowie der Vertrag über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Zentralasien und der kernwaffenfreie Status
der Mongolei die gesamte südliche Hemisphäre und die in
diesen Verträgen erfassten angrenzenden Gebiete schrittwei-
se von Kernwaffen befreien,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer multilateral
ausgehandelten, rechtsverbindlichen Übereinkunft zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten gegen die Androhung des
Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen bis zur vollstän-
digen Beseitigung der Kernwaffen,

in Bekräftigung der zentralen Rolle der Abrüstungskon-
ferenz als des einzigen multilateralen Forums für Abrüstungs-
verhandlungen,

betonend, dass die Abrüstungskonferenz mit den Ver-
handlungen über ein Stufenprogramm zur vollständigen Be-
seitigung der Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist
beginnen muss,

betonend, dass die Kernwaffenstaaten dringend raschere
konkrete Fortschritte im Hinblick auf die in dem Schlussdo-
kument der Überprüfungskonferenz im Jahr 2000232 enthalte-
nen dreizehn praktischen Schritte zur Durchführung des Arti-
kels VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung erzielen müssen,

Kenntnis nehmend von dem Musterübereinkommen
über Kernwaffen, das dem Generalsekretär 2007 von Costa
Rica und Malaysia vorgelegt und von ihm verteilt wurde240,

in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen
Verbots der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozie-
rung, Lagerung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes
von Kernwaffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter
wirksamer internationaler Kontrolle zu verwirklichen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der
Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen241,230 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche

deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
231 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.
232 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs“, Ziff. 15.
233 Siehe 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III)), Vol. I, Teil I.
234 In Englisch verfügbar unter http://www.un.org/disarmament/WMD/
Nuclear/sg5point.shtml.

235 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988;
AS 1990 1925.
236 Ebd., Vol. 634, Nr. 9068.
237 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985
(United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), Anhang VII.
238 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
239 A/50/426, Anlage.
240 Siehe A/62/650, Anlage.
241 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
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1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflich-
tung umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Ver-
handlungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines
Kernwaffenübereinkommens führen, das die Entwicklung,
Herstellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weiterga-
be, Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaf-
fen verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vor-
sieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie im
Hinblick auf die Durchführung dieser Resolution und die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt „Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/77

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)242.

65/77. Studie der Vereinten Nationen zur
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom
20. November 2000, 57/60 vom 22. November 2002, 59/93
vom 3. Dezember 2004, 61/73 vom 6. Dezember 2006 und
63/70 vom 2. Dezember 2008,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung243, in dem er
über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung244 Bericht erstattete,

in Anerkennung der Nützlichkeit der der Abrüstungs-
und Nichtverbreitungserziehung gewidmeten Website „Dis-
armament Education: Resources for Learning“ (Abrüstungs-
erziehung: pädagogische Ressourcen)245, es begrüßend, dass
die Veröffentlichung des Sekretariats-Büros für Abrüstungs-
fragen Disarmament: A Basic Guide (Abrüstung: eine Ein-
führung) auf die Website eingestellt wurde, und dazu ermuti-
gend, dass auf der Website des von der Sekretariats-Hauptab-
teilung Presse und Information und dem Büro für
Abrüstungsfragen eingeführten Virtuellen Schulbusses
(„CyberSchoolBus“) der Vereinten Nationen246 die pädagogi-
schen Inhalte zu Abrüstung und Nichtverbreitung laufend ak-
tualisiert werden,

hervorhebend, dass der Generalsekretär in seinem Be-
richt zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, weitere
Anstrengungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie
zu unternehmen und den guten Beispielen für ihre Umsetzung
zu folgen, damit in noch stärkerem Maße langfristige Ergeb-
nisse erzielt werden,

in dem Wunsch, die Dringlichkeit der Förderung konzer-
tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen, mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu
fördern,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die negativen Aus-
wirkungen von Kulturen der Gewalt und der Gleichgültigkeit
angesichts der heutigen Gefahren auf diesem Gebiet durch
langfristige Erziehungs- und Schulungsprogramme zu be-
kämpfen,

nach wie vor davon überzeugt, dass Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung notwendiger denn je ist, nicht
nur im Hinblick auf Massenvernichtungswaffen, sondern
auch auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten Waffen,
des Terrorismus und anderer Herausforderungen für die inter-
nationale Sicherheit und den Abrüstungsprozess sowie im
Hinblick darauf, wie wichtig es ist, die Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen umzusetzen,

in Anerkennung der Wichtigkeit, die Zivilgesellschaft,
namentlich die nichtstaatlichen Organisationen, zu ermuti-
gen, bei der Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungserziehung eine aktivere Rolle zu übernehmen,

1. dankt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Natio-
nen und den anderen internationalen und regionalen Organi-
sationen sowie den zivilgesellschaftlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbe-
reichs die Empfehlungen in der Studie der Vereinten
Nationen244 umgesetzt haben, wie in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Umsetzung der Empfehlungen243 erör-

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Estland, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien,
Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Montenegro,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Schweden, Serbi-
en, Spanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, Türkei, Ungarn, Uruguay
und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
243 A/65/160 und Add.1.
244 A/57/124.

245 http://www.un.org/disarmament/education/index.html.
246 http://www.cyberschoolbus.un.org.




